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Hinweise zur Haus- und Brandschutzordnung 
 
Die Volkshochschule Leipzig verfügt über eigene Räume und genießt außerdem in 
mehreren Schulen und Einrichtungen Gastrecht. Im Interesse einer guten 
Zusammenarbeit bitten wir Sie, 
 

- auf Ordnung und Sauberkeit zu achten, 
Räume und Einrichtungen pfleglich zu behandeln, 

- benutzte Tafeln nach Kursende zu reinigen und die ursprüngliche Sitzordnung 
wieder herzustellen sowie Fenster zu schließen und die Beleuchtung 
auszuschalten, 

- den Genuss und den Handel mit Alkohol und Drogen zu untersagen, 

- um unverzügliche, schriftliche Information der Schulleitung bei Eintritt eines 
Schadensfalles wie Unfall, Sachschaden oder Diebstahl, 

- beim Verlassen von Kursräumen/Turnhallen, in denen die VHS Gastrecht 
genießt, darauf zu achten, dass alle Kursteilnehmer/-innen gemeinsam mit der 
Dozentin/dem Dozenten das Gebäude verlassen und anschließend 
ordnungsgemäß abgeschlossen wird,  

- die geltenden Hygieneregeln vorrangig zu beachten und umzusetzen. 
 

Fahrräder können im Hof des Hauptgebäudes Löhrstraße 3 – 5 und vor dem 
Gebäude in Fahrradständern abgestellt werden. In den Gastobjekten sind die dort 
vorgesehenen Standorte zu nutzen. 
 
Die Volkshochschule haftet nicht bei Diebstahl oder Sachbeschädigung durch 
Dritte. 
 
Des Weiteren bitten wir, 
 

- durch größte Vorsicht zur Verhütung von Bränden und anderen 
Schadensfällen beizutragen, 

- um Einhaltung des Rauchverbotes in den eigenen und von der 
Volkshochschule in anderen Einrichtungen genutzten Räumen, 

- um Beachtung der Flucht- und Rettungspläne. 
 
Im Gebäude Löhrstraße 3 – 7 sind auf jeder Etage Feuerlöscher und Brandmelder 
angebracht. Verbandskasten, Trage und Decken befinden sich im i-Punkt. Die 
Ersthelfer sind über den i-Punkt zu erreichen. 
 
Im Alarmfall – d. h. bei Ertönen des Sirenendauertones und/oder dem Ruf „Feuer“ – 
verlassen alle Personen unverzüglich die Gebäude, begeben sich auf die 
gegenüberliegende Straßenseite und warten auf weitere Anweisungen. 
 
In den Gastobjekten gilt die jeweilige Brandschutzordnung. 
 
Polizei/Notruf: Telefon 110 Feuerwehr/Rettungsdienst: 112 VHS: 123 6042 


